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Spezialisierung in Interventioneller  
Kardiologie – Richtlinien für die Schweiz

Die zunehmende Anzahl und Komplexität der koro
naren Interventionen, die heutzutage meist ad hoc, 
d. h. direkt im Anschluss an die diagnostische Koro
narangiographie, durchgeführt werden, verlangt 
nach einer strukturierten und spezifischen Ausbil
dung der Operateure, die diagnostische und inter
ventionelle Koronareingriffe durchführen. Mit der 
Einführung des vorliegenden Curriculums soll in der 
Schweiz ein hoher Qualitätsstandard der interventio
nellen Kardiologie gesichert und dadurch eine opti
male Behandlung aller Patienten ermöglicht wer
den. Das Curriculum wird an zehn ausgewählten 
Zentren in der Schweiz angeboten werden: Universi
tätsspitäler Basel, Bern, Zürich, Lausanne und Genf; 
Kantons spitäler Aarau, St. Gallen und Luzern, Cardi
ocentro Lugano und Stadtspital Triemli Zürich. 

In Anlehnung an die Richtlinien der EAPCI soll 
die Spezialisierung über einen Zeitraum von zwei 
Jahren erfolgen, wobei vorgängig eine Ausbildung in 
Innerer Medizin und Allgemeiner Kardiologie gefor
dert wird. Eine Ausnahme dieser Regel, beispielsweise 
aus organisatorischen resp. anstellungstechnischen 
Gründen oder für herausragende Kandidaten, muss 
durch die Arbeitsgruppe bewilligt werden.

Die Ausbildung ist in vier Abschnitte eingeteilt, 
die neben der eigentlichen interventionellen Tätig
keit im Herzkatheterlabor auch weitere definierte kli
nische Aktivitäten im Spitalbetrieb beinhalten. Die 
Dauer der Abschnitte, welche im Folgenden kurz be
schrieben wird, sollte den Kompetenzen des Fellows 
sowie den Bedürfnissen der Institution angepasst wer
den aber eine Dauer von mindestens drei Monaten 
nicht unterschreiten. 
– 1. Abschnitt: Der Fellow ist für die Aufklärung und 

Vorbereitung des Patienten für die bevorstehende 
Untersuchung verantwortlich, führt diagnosti
sche Koronarangiographien unter Super vision 
durch einen erfahrenen Operateur durch und 
 assistiert diesem bei koronaren Interventionen. 

– 2. Abschnitt: Der Fellow führt gemäss den lokal 
geltenden Regeln der betreuenden Institution 
selbstständig Koronarangiographien durch, be
ginnt einfache Koronarinterventionen unter  
Supervision durchzuführen und assistiert erfah
renen Operateuren bei komplexen Koronarinter
ventionen (Bifurkationsstenosen, thrombotische 
Läsionen, diffuse koronare Herzerkrankung, 
schwer verkalkte Läsionen, Interventionen an 
Venengrafts usw.)

Während der ersten beiden Abschnitte soll der Fel
low mindestens 500 Koronarangiographien und  

100 koronare Interventionen (davon 2⁄3 als «primary 
operator» und 1⁄3 bei Patienten mit akutem Koronar
syndrom (ACS) durchführen.
– 3. Abschnitt: Der Fellow führt selbständig ein

fache koronare Interventionen durch, wobei ihm 
entweder ein erfahrener Operateur am Katheter
tisch assistiert oder dieser (gemäss den lokal gel
tenden Regeln der betreuenden Institution) bei 
der Planung des Falls, der Beurteilung des Ergeb
nisses oder für das Management von allfälligen 
Komplikationen zur Verfügung stehen muss. Der 
Fellow beginnt damit, komplexe Interventionen 
unter Assistenz eines erfahrenen Operateurs 
durchzuführen.

– 4. Abschnitt: Sobald der Fellow die entsprechen
den Kenntnisse/Fertigkeiten erworben hat, be
ginnt er (gemäss den lokal geltenden Regeln der 
betreuenden Institution), einfache und komplexe 
Koronarinterventionen als unabhängiger Opera
teur durchzuführen. Ob dem Fellow bei diesen 
Eingriffen ein erfahrener Operateur assistiert, 
bleibt der betreuenden Institution überlassen.  
Zu diesem Zeitpunkt kann der Fellow auch im 
24StundenNotfalldienst eingesetzt werden.

Während der Abschnitte 3 und 4 sollte der Fellow 
mindestens 300 Koronarinterventionen als «primary 
operator» durchführen, davon mindestens 1⁄3 bei  
Patienten mit akutem Koronarsyndrom (ACS). Der 
Fellow kann sich zusätzlich in weiteren Gebieten der 
Interventionellen Kardiologie wie beispielsweise der 
Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen 
(kongenital oder valvulär), peripheren Interventio
nen, Stenting von Carotiden oder renalen Denerva
tionen fortbilden. Er sollte bei mindestens 50 sol
cher Interventionen aktiv teilnehmen. Eine Tätig
keit als Oberarzt ist in diesem letzten Abschnitt der 
Spezialisierung wünschenswert.

Die praktischen Lernfortschritte sowie die An
zahl der durchgeführten Untersuchungen müssen  
in einem Logbuch festgehalten werden, welches alle 
3 Monate durch den Leiter der betreuenden Institu
tion überprüft und bestätigt wird. Die praktische 
Ausbildung wird auf lokaler Ebene durch die struktu
relle Weiterbildung der betreuenden Institution, auf 
nationaler Ebene durch die Fortbildungen der Ar
beitsgruppe und auf europäischer Ebene durch jene 
der EAPCI ergänzt. Die Endauswertung der Ausbil
dung wird durch den Leiter der betreuenden Institu
tion vorgenommen.
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